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Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Infor-
mationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versi-
cherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Jagdhaftpflichtversicherung für private Risiken an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risi-
ken, die im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden, für die Sie verantwortlich sind, 
stehen. 

 
Was ist versichert? 

 
Gegenstand der Versicherung 

 

 Die Jagdhaftpflichtversicherung versichert 
Sie gegen Schäden an fremden Personen 
oder Sachen, die im Rahmen Ihrer erlaubten 
Betätigung bei der Jagd entstehen und für 
die Sie verantwortlich sind und anderen da-
her Ersatz leisten müssen.  

 Schäden aus der fahrlässigen Überschrei-
tung von Rechten im Jagdschutz oder des 
Notwehrrechts sowie Schäden aus dem er-
laubten Besitz bzw. Gebrauch von Hieb-, 
Stoß- und Schusswaffen oder Munition und 
Geschossen auch außerhalb der Jagd. 

 Bis zu zwei Jagdgebrauchshunde während 
und außerhalb der Jagd. 

 Halter oder Eigentümer eines kleinen Was-
serfahrzeuges. 

 Auslandsschäden. 

 In diesem Zusammenhang  

 regulieren wir nicht nur den Schaden, 
sondern 

 prüfen wir auch, ob und in welcher Hö-
he eine Verpflichtung zum Schadens-
ersatz besteht; 

 wir wehren unbegründete Schadens-
ersatzansprüche ab und bieten damit 
auch Rechtsschutz bei nicht beste-
henden Haftungsansprüchen. 

 
Versicherungssumme 

 Die Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe je Schadenereignis - mindestens 
2.000.000 EUR für Personen-, 1.000.000 
EUR für Sach- und Vermögensschäden - 
können Sie Ihrem Versicherungsschein ent-
nehmen. 

 Die Höchstersatzleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres be-
trägt das Zweifache dieser Versicherungs-
summe(n). 

 
 

Was ist nicht versichert? 
 

x Wir können nicht alle Risiken 
abdecken, da sonst der Beitrag 
unangemessen hoch wäre. Des-
halb sind vom Versicherungs-
schutz bestimmte Gefahren und 
Schäden ausgeschlossen, wie 
zum Beispiel: 

x alle Schäden, die aus vorsätzli-
cher Handlung hervorgehen, die 
durch Sie oder Ihre Angehörigen 
bzw. Mitversicherte entstehen; 

x aus Ansprüchen auf Entschädigung 
mit Strafcharakter, insbesondere puni-
tive oder exemplary damages; 

x aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. 
und 2270 und den damit im Zusam-
menhang stehenden Regressansprü-
chen nach Art. 1147 des französischen 
Code Civil oder gleichartiger Bestim-
mungen anderer Länder. 

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkun-
gen? 

! Keine oder eingeschränkte Leis-
tungspflicht kann aus besonderen 
Gründen bestehen zum Beispiel: 

! bei einem Mitverschulden der ge-
schädigten Person; 

! wenn der Versicherungsnehmer den 
Versicherer arglistig über Tatsachen, 
die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht; 

! bei einem vereinbarten Selbstbehalt.  
 

     

  



   

 
Wo bin ich versichert? 
 

  Der Versicherungsschutz besteht innerhalb Deutschland, sowie bei vorübergehendem Auslandsauf-
enthalt weltweit.  

   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

− Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie alle im Antrag und den zusätzli-
chen Fragebögen gestellten Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. 

− Einmal im Jahr fragen wir nach, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bisheri-
gen Angaben eingetreten sind. So kann der Versicherungsschutz den zwischenzeitlichen Verände-
rungen angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Diese Anfrage müssen Sie ebenfalls vollständig und wahrheitsgemäß be-
antworten. 

− Jeder Versicherungsfall muss uns innerhalb einer Woche angezeigt werden, auch wenn gegen Sie 
noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie bei-
spielsweise verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns 
durch wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unter-
stützen. 

   

 
Wann und wie zahle ich? 
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch 
nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes. 
 
Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Der Beitrag ist in der mit 
Ihnen vereinbarten Zahlweise (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich) zu zahlen.  
 
Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuzie-
hen. 

   

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung 
ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig zahlen. 
 
Den vereinbarten Vertragsablauf entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. Versicherungsschein. 
Die Jagdhaftpflichtversicherung verlängert sich nach diesem Zeitraum automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr (Verlängerungsjahr). 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. 
Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen worden ist, kann 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden.  
 
Wenn Ihr versichertes Risiko endgültig entfallen ist, z. B. sobald Sie das Jagen aufgeben und 
den Jagdschein zurückgeben, können Sie den Vertrag kündigen. 
 
Außerdem können Sie oder wir den Vertrag in manchen Fällen vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach 
einem Versicherungsfall möglich, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie Klage gegen uns erhoben 
haben.  
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Umfang des Versicherungsschutzes 

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall  

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versi-

cherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungs-

nehmer wegen eines während der Wirksamkeit der 

Versicherung eingetretenen Schadenereignisses 

(Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder 

sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Fol-

ge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r   H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n  

p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch 

genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge 

die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden 

ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die 

zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 

auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche han-

delt, 

1.2.1 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadens-

ersatz statt der Leistung; 

1.2.2 wegen Schäden, die verursacht werden, um die 

Nacherfüllung durchführen zu können; 

1.2.3 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-

standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-

tragsleistung geschuldeten Erfolges; 

1.2.4 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 

auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

1.2.5 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-

rung der Leistung; 

1.2.6 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 

Ersatzleistungen. 

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sa-

chen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere 

Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche 

Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-

rungsnehmers wegen 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 

durch Sachschäden entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hie-

rauf finden dann die Bestimmungen über Sachschä-

den Anwendung. 

3 Versichertes Risiko 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche 

Haftpflicht 

3.1.1 aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträ-

gen angegebenen Risiken des Versicherungsneh-

mers, 

3.1.2 aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-

rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 

Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten 

oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, 

Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risi-

ken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-

pflicht unterliegen, 

3.1.3 aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 

Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsor-

geversicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt 

sind. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Er-

höhungen des versicherten Risikos durch Änderung 

bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. 

Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den 

Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen. 

4 Vorsorgeversicherung 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsver-

trages neu entstehen, sind im Rahmen des beste-

henden Vertrages sofort versichert. 

4.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-

forderung des Versicherers jedes neue Risiko inner-

halb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann 

auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt 

der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, 

entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 

rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 

angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 

beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss 

der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-

kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht ver-

strichen war. 

4.1.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 

einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt 

eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages inner-

halb eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht 

zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das 

neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ih-

rer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Zif-

fer 4.1.2 auf den Betrag von 500.000 € für Personen-

schäden und 150.000 € für Sachschäden, und soweit 

vereinbart für Vermögensschäden, begrenzt. 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 

Risiken 

4.3.1 aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 

Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 

Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Ver-

sicherungspflicht unterliegen; 

4.3.2 aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 

Bahnen; 

4.3.3 die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 

unterliegen; 

4.3.4 die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 

im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen 

zu versichern sind. 

5 Leistungen der Versicherung 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 

Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Scha-

densersatzansprüche und die Freistellung des Versi-

cherungsnehmers von berechtigten Schadensersatz-

verpflichtungen. 
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Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 

wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 

rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Verglei-

ches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versi-

cherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 

Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-

stimmung des Versicherers abgegeben oder ge-

schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 

soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 

Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versiche-

rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi-

cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer binnen 2 Wochen vom Anspruch des 

Dritten freizustellen. 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Ab-

wicklung des Schadens oder Abwehr der Schadens-

ersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklä-

rungen im Namen des Versicherungsnehmers 

abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 

Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen 

den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 

Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechts-

streit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine 

Kosten. 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schaden-

sereignisses, das einen unter den Versicherungs-

schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben 

kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versi-

cherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht o-

der genehmigt, so trägt der Versicherer die gebüh-

renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 

vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-

cherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung ei-

ner zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versi-

cherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 

6 Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 

jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi-

cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 

wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-

schädigungs- pflichtige Personen erstreckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 

Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 

Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 

begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 

eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versi-

cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver-

sicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

– auf derselben Ursache, 

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 

beruhen. 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versi-

cherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit ei-

nem im Versicherungsschein oder in seinen Nachträ-

gen festgelegten Betrag an der Schadensersatzleis-

tung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes ver-

einbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen 

Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-

sprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten wer-

den nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 

aus einem Versicherungsfall die Versicherungssum-

me, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Ver-

hältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe 

dieser Ansprüche. 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 

Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapi-

talwert der Rente die Versicherungssumme oder den 

nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 

Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der 

Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente 

nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 

Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versi-

cherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die ent-

sprechende Vorschrift der Verordnung über den Ver-

sicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-

Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fas-

sung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der 

Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 

beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 

Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 

Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 

übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem 

vollen Betrag von der Versicherungssumme abge-

setzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 

eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Be-

friedigung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-

rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den 

von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 

Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht 

aufzukommen. 

7 Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind 

von der Versicherung ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 

Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 

Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 

Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlich-

keit 

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags 

oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

7.4 Haftpflichtansprüche 

7.4.1 des Versicherungsnehmers selbst oder der in Zif-
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fer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicher-

ten, 

7.4.2 zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-

ben Versicherungsvertrages, 

7.4.3 zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versi-

cherungsvertrages. 

7.4.4 Die vorstehenden Ausschlüsse erstrecken sich auch 

auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort 

genannten Personen, die mit diesen in häuslicher 

Gemeinschaft leben. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsneh-

mer 

7.5.1 aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 

häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 

Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehö-

ren; Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner 

im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht an-

derer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und    

-kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und   

-kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie 

Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein fa-

milienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Ver-

hältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 

sind). 

7.5.2 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 

wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfä-

hige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Per-

son ist; 

7.5.3 von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi-

cherungsnehmer eine juristische Person des privaten 

oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger 

Verein ist; 

7.5.4 von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-

sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 

Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 

oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

7.5.5 von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 

eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

7.5.6 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver-

waltern. 

7.5.7 Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken 

sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen 

der dort genannten Personen, die mit diesen in häus-

licher Gemeinschaft leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sa-

chen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sa-

chen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch 

verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegen-

stand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der 

Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, 

Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versiche-

rungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der 

Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versi-

cherungsnehmer als auch für die durch den Versiche-

rungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sa-

chen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden, wenn 

7.7.1 die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sa-

chen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung 

und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen 

gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 

oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit be-

troffen waren; 

7.7.2 die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Ver-

sicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung 

seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als 

Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 

benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 

Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile 

von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen 

waren; 

7.7.3 die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind 

und sich diese Sachen oder – sofern es sich um un-

bewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittel-

baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden ha-

ben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt 

der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkeh-

rungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte. 

7.7.4 Sind die Voraussetzungen der vorstehenden Aus-

schlüsse in der Person von Angestellten, Arbeitern, 

Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten 

des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt 

gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl 

für den Versicherungsnehmer als auch für die durch 

den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Per-

sonen. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versi-

cherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sa-

chen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge ei-

ner in der Herstellung, Lieferung oder Leistung 

liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden 

Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 

Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der 

Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt 

und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache 

oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, 

wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versi-

cherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der 

Sachen  oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen 

übernommen haben. 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 

Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialge-

setzbuch VII sind jedoch mitversichert. 

7.10  

7.10.1 Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer we-

gen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 

oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 

(2004/35/ EG) basierenden nationalen Umsetzungs-

gesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch 

dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Drit-

ten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch sol-

che Umweltschäden entstandenen Kosten in An-

spruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche An-

sprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Um-
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weltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-

Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender 

nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund ge-

setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 

Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend ge-

macht werden könnten. 

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versiche-

rung privater Haftpflichtrisiken. 

7.10.2 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelt-

einwirkung. Darunter fallen auch Schäden hervorge-

rufen durch Brand und/oder Explosion. 

Dieser Ausschluss gilt nicht 

a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtri-

siken; 

b) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 

hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Ab-

fälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen 

nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss 

der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schä-

den durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, 

Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, In-

standhaltung oder Wartung von 

–  Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche 

Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 

abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 

(WHG-Anlagen); 

–  Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaf-

tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden 

Bestimmungen einer Genehmigungs- oder An-

zeigepflicht unterliegen; 

– Abwasseranlagen 

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche 

Anlagen bestimmt sind. 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 

asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück-

zuführen sind. 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittel-

barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit 

energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen 

von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzu-

führen sind auf 

7.13.1 gentechnische Arbeiten, 

7.13.2 gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

7.13.3 Erzeugnisse, die 

– Bestandteile aus GVO enthalten, 

– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche ent-

stehen durch 

7.14.1 Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwäs-

ser handelt, 

7.14.2 Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

7.14.3 Überschwemmungen stehender oder fließender Ge-

wässer. 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Aus-

tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elekt-

ronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden 

aus 

7.15.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung o-

der Veränderung von Daten, 

7.15.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Da-

ten, 

7.15.3 Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-

tausch, 

7.15.4 Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persön-

lichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfein-

dung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 

oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die 

aus der Übertragung einer Krankheit des Versiche-

rungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sach-

schäden, die durch Krankheit der dem Versiche-

rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 

veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen 

besteht Versicherungsschutz, wenn der Versiche-

rungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich 

noch grob fahrlässig gehandelt hat.
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Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten 

Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten 

oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 

9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die 

Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der 

jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster  

oder einmaliger Beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 

Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch 

nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 

gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jah-

resbeitrags. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-

ligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späte-

ren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 

diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht 

zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zah-

lung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur 

dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-

cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-

form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-

rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 

Beitrages aufmerksam gemacht hat. 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-

ligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom 

Versicherungsvertrag zurücktreten, solange der Beitrag 

nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktre-

ten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 

die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

9.4 Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 

der Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im 

Versicherungsschein genannten Widerrufsfrist von 2 

Wochen und Zugang einer Zahlungsaufforderung in 

Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung 

nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Er-

satz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens 

zu verlangen. 

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zah-

lung/Folgebeitrag 

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-

stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-

zeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im 

Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung an-

gegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 

Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 

denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 

hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 

Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 

Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kos-

ten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die min-

destens 2 Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist 

nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des 

Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und 

die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziffer 10.3 und 10.4 

mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-

lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 

diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-

schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Zif-

fer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-

lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Ver-

sicherer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung ei-

ner Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 

mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 da-

rauf hingewiesen hat. 

Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung 

der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall 

wird die Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirk-

sam, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeit-

punkt noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 

Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforderung nach 

Ziffer 10.2 Abs. 3 hinzuweisen. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-

rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den an-

gemahnten Betrag, besteht der Versicherungsvertrag 

fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf 

der Zahlungsfrist nach Ziffer 10.3 und der Zahlung ein-

getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti-

gung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-

bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag 

zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 

Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 

nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-

cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 

werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 

wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-

benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 

der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung wi-

derrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus 

anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 

eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 

künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 

verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermitt-

lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versi-

cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 

sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn 

der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im 

Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 

Beitragszahlung verlangen. 
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13 Beitragsregulierung 

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-

teilen, ob und welche Änderungen des versicherten Ri-

sikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten 

sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis 

auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind in-

nerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu 

machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuwei-

sen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versi-

cherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 

Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Bei-

tragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrich-

tigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-

nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag 

ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitrags-

regulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch 

erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim 

Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag 

darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entspre-

chend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss 

eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Min-

destbeitrags werden berücksichtigt. 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 

Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für 

den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung 

in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung 

gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 

nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung 

statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter 

Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben in-

nerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Mitteilung des 

erhöhten Beitrages erfolgten. 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-

dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für 

mehrere Jahre. 

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages 

hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas 

anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-

trages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versiche-

rungsschutz bestanden hat. 

15 Beitragsangleichung 

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsan-

gleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder 

Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Bei-

tragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen un-

abhängig von der Art der Beitragsberechnung der Bei-

tragsangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-

kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen 

Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der 

Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb 

der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen 

Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr er-

höht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz 

rundet er auf die nächst niedrigere, durch 5 teilbare gan-

ze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch 

die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlass-

ten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe 

der Versicherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjah-

res ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Scha-

denzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen 

Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, 

im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejah-

resbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Pro-

zentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der ver-

änderte Folgejahresbeitrag wird dem 

Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrech-

nung bekannt gegeben. Hat sich der Durchschnitt der 

Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letz-

ten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz 

als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für 

diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der 

Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozent-

satz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner 

Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 

Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhö-

hung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach 

dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter  

5 %, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Verände-

rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichti-

gen. 

.
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Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kündigung

16 Dauer und Ende des Versicherungsvertrages 

16.1 Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Dauer 

abgeschlossen. 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-

längert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein 

Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 3 Mo-

nate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine 

Kündigung in Textform zugegangen ist. 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-

det der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kün-

digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren kann der 

Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des drit-

ten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündi-

gen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 3i 

Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in Text-

form zugegangen sein. 

17 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollständig 

dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüg-

lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag 

zu, den er hätte erheben können, wenn die Versiche-

rung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 

worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-

chung gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang 

des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-

rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 

mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-

punkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 

werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit-

teilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mit-

teilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens ei-

nen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöh-

ung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 

Kündigungsrecht. 

19 Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleis-

tet wurde oder 

– dem Versicherungsnehmer – bei einer Pflichtversi-

cherung dem Versicherer – eine Klage über einen un-

ter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan-

spruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform 

spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzah-

lung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-

gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-

sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-

men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 

spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-

rungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 

nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-

sam. 

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter-

nehmen 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversiche-

rung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an 

Stelle des Versicherungsnehmers in die während der 

Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungs-

vertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 

Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 

Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

20.2 Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit 

einer Frist von einem Monat, 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 

sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufen-

den Versicherungsperiode 

in Textform gekündigt werden. 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 

dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Über-

gang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 

Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis 

zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an be-

stehen bleibt, in dem der Dritte von der Versiche-

rung Kenntnis erlangt. 

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer lau-

fenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-

rungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige 

Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versiche-

rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 

durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den 

Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-

steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-

rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 

eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-

hen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräuße-

rer bestehenden Versicherungsvertrag mit dem Erwer-

ber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 

alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 

dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 

Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der 

Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungs-

recht keinen Gebrauch gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der An-

zeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräu-

ßerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die 

Anzeige hätte zugehen müssen. 
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21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Ände-

rung oder Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-

rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften 

ist der Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündi-

gen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-

halb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, 

in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis 

erlangt hat. 

22 Mehrfachversicherung 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 

mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen 

ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, 

kann er die Aufhebung des später geschlossenen Ver-

trages verlangen. 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-

rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 

macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung 

Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-

punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie ver-

langt wird, dem Versicherer zugeht.
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Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-

nehmers 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 

gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 

Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 

Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen 

der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den 

Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Versi-

cherungsvertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-

ßen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur An-

zeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 

aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform 

Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 

auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszu-

üben, den Versicherungsvertrag überhaupt oder mit dem 

vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des 

Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser 

die gefahrerheblichen Umstände, muss sich der Versi-

cherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 

selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-

schwiegen. 

23.2 Rücktritt 

23.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr-

erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, 

vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-

cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter 

die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder 

vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

23.2.2 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-

lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 

Versicherer den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis 

der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 

Bedingungen, geschlossen hätte. 

23.2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 

zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-

vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 

den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-

lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch 

in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 

wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arg-

listig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der 

bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-

laufenen Vertragszeit entspricht. 

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-

sen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf 

Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann 

der Versicherer den Versicherungsvertrag unter Einhal-

tung einer Frist von einem Monat in Textform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der  

Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 

den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-

gungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 

weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der 

nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedin-

gungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-

gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 

Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 

Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen 

Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 

mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahr-

absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 

kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-

trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 

des Versicherers fristlos kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 

zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 

geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 

dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 

von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 

erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er sei-

ne Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-

stände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn 

für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 23.2 und 

23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 

Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 23.2 und 23.3 

genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht an-

gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-

zeige kannte. 

23.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 23.2 und 23.3 

erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsab-

schluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ab-

lauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich 

auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 

Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-

letzt haben. 

23.5 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag 

wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-

rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der 

Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden 

der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 

entspricht. 

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-

rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 

angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 

die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Inte-

ressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 

Schaden geführt hat, gilt ohne weites als besonders ge-

fahrdrohend. 
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25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine 

Schadensersatzansprüche erhoben wurden, dem Versi-

cherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche 

gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflicht-

ansprüche geltend gemacht werden. 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 

Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei-

sungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit 

es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat 

dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 

Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-

denermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 

Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 

Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitge-

teilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke über-

sandt werden. 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwalt-

schaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren 

eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gericht-

lich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzu-

zeigen. 

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 

Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der 

Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 

sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-

sung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-

spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 

des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der 

Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungs-

nehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer 

muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-

chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-

gen zur Verfügung stellen. 

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 

diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des Ver-

sicherungsfalls zu erfüllen hat, kann der Versicherer den 

Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab Kennt-

nis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegen-

heitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-

lässigkeit beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsver-

trag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-

mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 

Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berech-

tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-

dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-

hältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-

rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 

Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-

rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versi-

cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-

teilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 

hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Ob-

liegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 

Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 

der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-

zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 

Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-

stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-

genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 

hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 

davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zu-

stehendes Kündigungsrecht ausübt.
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Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Personen  

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtan-

sprüche gegen andere Personen als den Versiche-

rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestim-

mungen Die Bestimmungen über die Vorsorgever-

sicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko 

nur in der Person eines Mitversicherten entsteht. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver-

trag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. 

Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der 

Obliegenheiten verantwortlich. 

28 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 

Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 

abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 

den geschädigten Dritten ist zulässig. 

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-

rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 

oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 

Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle 

gerichtet werden. 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-

schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 

Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-

über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-

benen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 

Anschrift. Die Erklärung gilt 3 Tage nach der Absendung 

des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 

den Fall einer Namensänderung des Versicherungs-

nehmers. 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für sei-

nen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 

Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-

mungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung. 

30 Verjährung 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 

in 3 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den 

allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 

Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von 

der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 

die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller 

in Textform zugeht. 

31 Zuständiges Gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 

nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver-

sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der 

Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch 

das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-

sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 

Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 

müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 

ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 

Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 

seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 

Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 

sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder 

der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 

gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 

Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Part-

nerschaftsgesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-

punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 

die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-

cherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 

dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-

rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

32 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.
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BESONDERE BEDINGUNGEN UND RISIKOBESCHREIBUNGEN FÜR DIE
JAGD – HAFTPFLICHTVERSICHERUNG ZUM JÄGER-RAHMENVERTRAG
(VNR: 2-03.082.981-1)

C.A. & W. von der Meden GmbH

1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
soweit es sich um eine unmittelbar oder mittelbar mit der Jagd in Verbindung stehende Tätigkeit oder 
Unterlassung handelt.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

2.1 aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen (sowie Pfeil und 
bogen), Munition und Geschossen, auch außerhalb der Jagd, nicht jedoch zu strafbaren Handlungen;

2.2 für Personenschäden, die der Versicherungsnehmer durch Waffengebrauch verursacht, aber nicht ver-
schuldet hat (Querschläger/Abpraller);

2.3 aus fahrlässigem Überschreiten der Notwehr;

2.4 aus fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagdschutz;

2.5 aus Halten und Führen (auch abrichten und ausbilden von 

2.5.1 von höchstens zwei anerkannten1 Jagdgebrauchshunden sowie Welpen bis zu 6 Monaten ohne Nach-
weis der jagdlichen Abrichtung, auch außerhalb der Jagd. Darüber hinaus aus dem Halten, Hüten, Ab-
richten und Ausbilden von Welpen/Hunden bis zur Vollendung des 3.Lebensjahres, sofern sich diese in 
Ausbildung zum anerkannten Jagdgebrauchshund befinden, auch außerhalb der Jagd. Der Versiche-
rungsschutz entfällt, wenn die Prüfung nicht bis zum Ablauf des 3.Lebensjahres abgelegt wurde, auch 
außerhalb der Jagd. Sind mehr als zwei Hunde- eigene und fremde- vorhanden, ist nur die gesetzliche 
Haftpflicht für die beiden am längsten im Besitz des VN befindlichen Hunde versichert.

2.5.2  höchstens zwei Jagdfalken und/oder Greifvögeln (auch Eulenvögel), 

2.5.3 Baujagdtieren (Frettchen und dgl.) und/oder deren Welpen. 

 zu 2.5.1 bis 2.5.3 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist;

2.6 als Eigentümer, Halter oder Führer von Wasserfahrzeugen, Verwendung von Drohnen bis 250 Gramm 
Abfluggewicht, sowie Überschneefahrzeuge (Skidoo – sh, jedoch Ziff. 3.2) zu jagdlichen Zwecken, nicht 
jedoch Motorbooten, mit Hilfsmotor versehenen Fahrzeugen jeder Art sowie Segelbooten/Segelbrettern;

  
1

Für die Versicherungswirtschaft handelt es sich um einen “anerkannten Jagdgebrauchshund” , wenn ein positives Urteil einer fachlichen 
Institution wie der Jagdbehörde oder einer jagdlichen Organisation den Nachweis des anerkannten Jagdgebrauchshundes erbringt. Hier 
muss im Schadenfall lediglich vom Hegeringleiter, dem Kreisjagdberater oder einer sonstigen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Jagdbehörde / Institution eine Bestätigung vorgelegt werden, aus der hervorgeht, dass es sich um einen Jagdhund handelt.
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2.7 als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen (z B. Berufsjäger, Jagdaufseher oder Trei-
ber).

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

- der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des Jagdbetriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Ei-
genschaft; ausgenommen Jagdscheininhaber und Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdschei-
nes gesetzlich vorgeschrieben ist.

- der übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen 
verursachen; ausgenommen Jagdscheininhaber und Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagd-
scheines gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-
buch (SGB VII) handelt. 
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

2.8 aus dem Inverkehrbringen von Wild bzw. Wildbret.

2.9 aus der Durchführung von Gesellschaftsjagden (einschließlich Treib- und Drückjagden sowie Schüssel-
treiben) einschließlich der Verkehrssicherungspflicht (Aufstellen von behördlich genehmigten Verkehrs-
schildern).

Mitversichert sind die 
- Bewirtung von Gästen und Helfern, 
- Teilnahme an Jagden und/oder Jagdveranstaltungen Dritter;

2.10 aus Besitz, Betrieb und Unterhaltung jagdlicher Einrichtungen, wie Hochsitze, Jagdhütten, Fallen und 
dergleichen.

2.11 aus dem erlaubten Bejagen und Erlegen von Tieren, die nicht dem Jagdrecht unterliegen (z.B. Gehe-
gewild, entlaufene Rinder, Rabenvögel etc.) sowie von Kaninchen, Tauben und dergleichen in befriede-
ten Bezirken sowie aus fahrlässiger Überschreitung der den Jagdschutzberechtigten durch Gesetz ge-
gebenen Befugnis zu, Abschießen wildernder Hunde und Katzen.

2.12 aus der Erbringung von ehrenamtlichen und jagdspezifischen Aufgaben, z.B. Aufsicht auf Schieß-
ständen, ausführende Tätigkeit bei Hegeringveranstaltungen/-versammlungen, Trophäenschauen, Tro-
phäenträger-Protokollierungen/-abnahmen. 

2.13 Aus dem genehmigten Wiederladen von Munition. 

3. Nicht versichert

3.1 sind Ansprüche aus Wildschaden;

3.2 ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugs (ausgenommen Wasserfahrzeuge gemäß Ziffer 2.6) wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs verursacht werden.
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4. Außerdem gilt:

4.1 Für die Jagd-Haftpflichtversicherung ausländischer Jäger

Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf gesetzliche Haftpflichtansprüche nach 
deutschem Recht und auf Haftpflichtstreitigkeiten vor deutschen Gerichten. In Abänderung zu Ziffer 2.5  
bzw. 2.5.1 sind anerkannte Jagdgebrauchshunde nur während der Jagdausübung in der BRD versi-
chert.

4.2 Für die Fortsetzung der Jagd-Haftpflichtversicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers

Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle
des Todes des Versicherungsnehmers für die verbleibenden Risiken (u.a. Tierhalterrisko gem. Ziff. 2.5, 
Reviereinrichtungen, bezeichnete Waffen nach § 40 WaffG) bis zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode fort. Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich 
vorgeschrieben ist.

4.3 Auslandsschäden 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland (welt-
weit) vorkommenden Versicherungsfällen (für Personen mit Wohnsitz in der BRD und anerkann-
ten/gültigen deutschen Jagdschein). Das gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter oder Führer von 
Jagdhunden.

Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen 
auf die Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, 
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind. 

Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gele-
genen Geldinstitut angewiesen ist.

Auf die nicht versicherten Tatbestände (Ziffer 3) wird besonders hingewiesen.

Wichtiger Hinweis:

Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haftpflichtschäden besteht, werden die jeweils gelten-
den Bestimmungen durch den deutschen Versicherungsschutz in der Regel nicht erfüllt.

4.4 Eingeschlossen sind in Abänderung von Ziffer 7.5.1 AHB gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen 
Personenschäden von Angehörigen des Versicherungsnehmers aus Schäden, die durch den Gebrauch 
von Schusswaffen entstanden sind.

Ausgeschlossen bleiben Schmerzensgeldansprüche.
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4.5 Vermögensschäden

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im 
Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
getreten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
- Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von 

Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;
- Schäden durch Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen); 
- planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähn-

lichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus 
Untreue und Unterschlagung;

- der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;

- der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
- Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
- Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie aus 

fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-

kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;
- bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 

Bedingungen des Auftraggebers oder von sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
- Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von 

Scheck- und Kreditkarten.

Die Versicherungssumme beträgt 200.000,00 Euro je Versicherungsfall und 400.000,00 Euro im Versi-
cherungsjahr. 

4.6 Gewässerschäden

Der Umwelt-Ausschluss gemäß Ziffer 7.10.2 AHB ist für die Haftpflichtversicherung von Jägern nicht 
anzuwenden.

Eingeschlossen ist das Gewässerschaden-Restrisiko (außer Anlagenrisiko) im Rahmen des Vertrages  
zu nachfolgenden Bedingungen:

4.6.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt wer-
den, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare oder unmittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten 
Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch gesonderten Vertrag gewährt).

4.6.2 Kleingebinde

Mitversichert ist jedoch, sofern nicht Leistungen aus anderen Versicherungen erlangt werden können, 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von ge-
wässerschädlichen Stoffen in Behältnissen bis zu 60 Liter Fassungsvermögen (Kleingebinde), sofern 
diese zu dem Anwesen gehören und das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 
1.000 Liter nicht übersteigt sowie aus der Verwendung dieser Stoffe.

Achtung: Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die Mengenbegrenzungen überschritten wer-
den !
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4.6.3 Rettungskosten

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche 
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit 
der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

4.6.4 Vorsatz

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von den dem Gewässerschutz dienen-
den Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4.6.5 Höhere Gewalt etc.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf 
Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der 
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 
hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben.

4.7 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

4.7.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leis-
tungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des V-Falles sowie Schadenermittlungskosten, 
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kos-
ten auf Weisung des Versicherers entstanden sind;

Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.

4.7.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, 
die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versiche-
rers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem in der Europäischen Wäh-
rungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

4.8 Für Kautionsstellung innerhalb der EU-Länder

Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas durch behördliche 
Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund einer gesetzlichen Haftpflicht zu 
hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer 
Höhe von 10.000,00 Euro zur Verfügung.
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4.9 Fehlendes Verschulden

Der Versicherer verzichtet auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers auf den Einwand 
des nicht vorhandenen Verschuldens, sofern dieser während der Jagdausübung durch den Gebrauch 
einer Hieb-, Stoß- und Schusswaffe (auch Pfeil und Bogen) einen Personen- oder Jagdhundeschaden
 zwar verursacht, aber nicht verschuldet hat (z.B.Jagdunfall durch Querschläger). Die Ersatzleistung für
 Jagdhundeschäden ist auf maximal  4.000 EUR begrenzt.
Dieser Verzicht gilt nicht, wenn und soweit der Geschädigte in der Lage ist, Ersatz seines Schadens 
von einem anderen Schadensversicherer oder von einem Sozialversicherungsträger zu erlangen. Die 
Regelungen des § 117 (3) VVG gelten analog. Ein Mitverschulden des Geschädigten wird 
 angerechnet.
Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen Schadenersatz-
pflichtige Dritte (z.B. Mitverursacher) vor. 

4.10   Erweiterter Strafrechtschutz 

Ziffer 5.3 AHB erhält folgende Fassung: 
„In einem Strafverfahren wegen eines Ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, übernimmt der Versicherer die Gerichtskosten sowie die 
gebührenordnungsmäßigen – ggf. auch die mit dem Versicherer besonders vereinbarten höheren –
Kosten der Verteidigung“. Anstelle von Ziffer 6.5 und Ziffer 6.6 AHB gilt Folgendes:
„Die Aufwendungen des Versicherers gemäß Absatz 1 werden nicht als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet“.
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Geldbußen, Geldstrafen und Strafvollstreckungs-
kosten.  

4.11  Forderungsausfälle (Ausfalldeckung)

Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer während der Wirksamkeit 
dieser Ausfalldeckung durch Dritte geschädigt wird und die daraus resultierende berichtigten zivil-
rechtlichen Schadenersatzansprüche nicht realisiert werden können (z.B. Vermögenslosigkeit des 
Schädigers). 

4.11.1 Mitversicherte Personen 

4.11.1.1     Mitversichert sind gleichartige Ansprüche der gemäß Ziffer 2.7 mitversicherte Personen. 
4.11.1.2  Die für den Versicherungsnehmer getroffene Bestimmungen finden für die mitversicherte 

 Personen sinngemäß Anwendung. 

4.11.2. Versicherte Schäden

Versichert sind finanzielle Folgen von Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträchti-
gungen von Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen), für 
die der Schädiger aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts dem 
Versicherungsnehmer zum Schadenersatz verpflichtet ist. 
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätz-
liches Handeln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzansprüche, die aus der 
Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder –hüter entstanden sind. 

4.11.3. Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes 

Mit dieser Forderungsausfalldeckung wird der Versicherungsnehmer
so gestellt, als würde der Schädiger Versicherungsschutz über die Jagdhaftpflichtversiche-
rung genießen.



V

- 7 -

Der Versicherungsschutz richtet sich nach den vereinbarten Versicherungssummen (siehe Ver-
sicherungsschein) und den versicherten Tatbeständen der in diesem Vertrag enthaltenen Jagd-
haftpflichtversicherung für den Versicherungsnehmer.

4.11.4. Voraussetzungen für die Leistung 

Voraussetzung für die Leistung ist, dass 

4.11.4.1 die ausgefalle Forderung (ohne Zinsen und Kosten der Rechtsverfolgung) soweit im 
Versicherungsschein ein(e) Summe/Selbstbehalt vereinbart gilt. Hierbei werden Teilleistungen
des Schädiger angerechnet. 

4.11.4.2 der Schädiger zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles seinen festen Wohnsitz in der 
Europäischen Union hatte.

4.11.4.3 der Versicherungsnehmer gegen den Schädiger ein rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil 
vor dem zuständigen deutschen Gericht erstritten hat.  

Einem Urteil gleichgestellt sind ein

- Vollstreckungsbescheid, 
- gerichtlicher Vergleich, 
- notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel, aus der hervorgeht, dass sich
 der Schädiger persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen 
 unterwirft. 

4.11.4.4 die Zwangsvollstreckung nachgewiesenermaßen fehlgeschlagen ist oder aussichtslos
 Erscheint,

4.11.4.4.1 Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wen sie nicht oder nicht zur vollständigen 
Befriedung der Ansprüche des Versicherungsnehmers geführt hat; 

4.11.4.4.2 Eine Zwangsvollstreckung erscheint insbesondere dann aussichtslos, wenn der 
Schädiger

innerhalb der letzten drei Jahre die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat; 
in örtlichen Schuldverzeichnis des Amtsgerichts geführt wird; 
zum Zeitpunkt der Zwangsvollstreckung seinen Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik
Deutschland hat. 

4.11.4.5 der Versicherungsnehmer seine Ansprüche gegen den Schädiger an den Versicherer abtritt.

4.11.5. Ausschluss der Leistung 

Kein Anspruch auf Leistung dieser Vereinbarung besteht, soweit für den eingetretenen          
Schaden

- eine andere Schadenversicherung, 
- ein Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe, 
- ein privater oder öffentlicher Arbeitgeber/Dienstherr zur 
 Leistung verpflichtet ist. 
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4.12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

4.12.1 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Versicherungsfall anzuzeigen. Er ist ver-
pflichtet, alle für den Schadenfall relevanten Tatumstände wahrheitsgemäß und ausführlich zu 
melden. Insbesondere hat er dem Versicherer die Originaltitel und die Original-Vollstreck-
unterlagen auszuhändigen. Auf Wunsch des Versicherers hat er diesem alle Auskünfte und 
sonstige Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne der Klausel 
vorliegt, zu überlassen. 

4.12.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet nachzuweisen, dass die Zwangsvollstreckung 
fehlgeschlagen ist. Hierfür hat er das Vollstreckungsprotokoll des Gerichtsvollziehers, aus dem
sich die Erfolgslosigkeit der Zwangsvollstreckung ergibt vorzulegen.

4.12.3 Bei Verletzung dieser Obliegenheit gilt die Ziffer 26 AHB entsprechend. 

4.13 Ansprüche Dritter

Dritte, insbesondere der Schädiger, können aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten. 
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ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN ZU DEN BESONDERE BEDINGUNGEN UND 
RISIKOBESCHREIBUNGEN FÜR DIE JAGD – HAFTPFLICHTVERSICHERUNG ZUM 
JÄGER-RAHMENVERTRAG GÜLTIG AB DEM 01.06.2018
(VNR: 2-03.082.981-1)

C.A. & W. von der Meden GmbH

Zusätzlich vereinbart gilt:

• Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers, wenn er einen fremden  Hund
ehrenamtlich zu jagdlichen Zwecken oder zu Veranstaltungen zur Verfügung gestellt bekommt, soweit 
die Jagd­Haftpflichtversicherung des Halters (vorrangig) für den Schaden nicht eintritt.

• Aus Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt seines Jagdhundes.

• Aus der Teilnahme an z.B. Jagdhundgebrauchsprüfungen und gleichgestellten Prüfungen.

• Aus der nicht gewerblichen Pflege von jungem Wild (bis zu einem halben Jahr) oder krankem / verletz-
tem Wild (bis zu einem halben Jahr).

• Aus der Entnahme von Trichinen und Becquerel­Proben sowie aus der im Zusammenhang stehenden  
Bescheinigungen, Untersuchungen und informationspflichten als kundige Person (EG­Verordnung).

• Aus dem erlaubten Bejagen, Betäuben und Erlegen von Tieren, die nicht dem Jagdrecht unterliegen
­ auch mit Narkosegewehr (z.B. auch Gatter­ und /oder Gehegewild (§ 10 Abs. 5 WaffG), entlaufene  
Rinder und Schafe, Biber, Bisam, Rabenvögel, Kormoran, amerikanischer Nerz, Marderhund, Wasch-
bär, Wolf, Bär, alle warmblütigen Säugetiere usw.).

• Aus dem Anbringen von Wildwarnsystemen, soweit hierfür eine behördliche Genehmigung vorliegt.

• Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit (z. B.
Hegegemeinschaftsleiter, Kreisgruppenvorsitzender, Aufsichtsperson auf Schießstätten, soweit
der Betreiber der Schießstätte keinen Versicherungsschutz hat oder unentgeltlichen Freiwilligenar-
beit in jagdlichen Organisationen aller Art). Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus ei-
nem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag (z. B. Vereins­ oder Betriebs­Haftpflichtversicherung),
entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen 
Vermögensschäden sowie aus Ehrenämtern mit beruflichem Charakter.

• Versichert ist – in Ergänzung von Ziffer 2.1 und 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder dem Abhandenkommen von fremden, zu priva-
ten jagdlichen Zwecken überlassenen Schlüsseln für unbewegliche Sachen.
Hierzu zählen:

-  Schlüssel, die im Zusammenhang mit einer jagdlichen ehrenamtlichen Tätigkeit überlassen 
-  wurden (z. B. Schranken­, Jagdvereinshaus­ oder Jagdhüttenschlüssel).

Mitversichert sind die Kosten für einen neuen Schlüssel/eine Chipkarte oder die Sperrung.
Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten für das notwendige Auswechseln von  Schlössern 
sowie vorübergehende  Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und - falls erforderlich ­ einen Objekt-
schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels fest-
gestellt wurde.
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•       Mitversichert ist – in Ergänzung zu Ziffer 2.1 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für die Haftpflichtversicherung von Jägern - auch der Besitz und die Verwendung von bleihaltiger Muniti-
on.     Der Versicherer beruft sich im Schadenfall nicht auf das grundsätzliche Verwendungsverbot von 
bleihaltiger Munition. Kein Versicherungsschutz besteht für die Übernahme der Geldbußen aufgrund der 
Ordnungswidrigkeiten.

Stand 6/2018
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Kundeninformation Privatversicherung 
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1. Identität des Versicherers 

Name: Generali Versicherung AG 

Anschrift:  81731 München 

Rechtsform:  Aktiengesellschaft 

Sitz: München 

Handelsregister: Registergericht Amtsgericht München – HRB 177658 

Versicherungsteuer-Nr.: 802/V90806002628 

USt-ID-Nr.:  DE 811 763 800 

 

2. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Generali Versicherung AG 
81731 München 

vertreten durch den Vorstand: Giovanni Liverani (Vorsitzender), 
Bernd Felske, Stefan Lehmann, Minal Novotný, 
Ulrich Rieger, Dr. Rainer Sommer, Dr. Robert Wehn 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Antonio Cangeri 

 

3. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Die Generali Versicherung AG betreibt alle Arten der Schaden- und Unfallversicherung. 
 

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
In unseren Produktinformationsblättern haben wir Sie bereits näher über Art und Umfang der jeweiligen Versicherung 

informiert. 
Nach Eintritt eines Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leistungspflicht erbringen wir die in dem jeweiligen 
Versicherungsvertrag für diesen Fall vereinbarte Leistung. 

Die Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung unserer Leistungen sind in den maßgeblichen 
Versicherungsbedingungen und Klauseln geregelt. 

 

5. Gesamtpreis der Versicherung 

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag einschließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer und der 
Zeitraum für den der Beitrag zu zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen. 

 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlweise der Beiträge 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des Vertrages und Aufforderung zur Zahlung fällig, 
jedoch nicht vor Beginn des Versicherungsschutzes. 

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich), die 
Sie Ihrem Antrag entnehmen können. Bei Lastschrift von Ihrem Konto sorgen Sie bitte für entsprechende Deckung; die 
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag belastet werden kann und einer berechtigten Lastschrift nicht 
widersprochen wird. 

Ist die Zahlweise des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrages. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
als gestundet. Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät. 

Nähere Einzelheiten finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der jeweiligen Versicherung. 
 
Bei jährlicher oder halbjährlicher Zahlweise wird ein Zahlungsbonus auf den Beitrag gewährt. 
Monatliche Zahlweise setzt ein SEPA-Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, gilt 
vierteljährliche Zahlweise vereinbart. 

 

7. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Antragsmappe sind bis zu 3 Monate ab Aushändigung dieser Unterlagen gültig. Der im Antrag 
genannte Beitrag kann sich jedoch ändern. Hier gilt der bei Vertragsabschluss jeweils gültige Tarif. 

 

8. Zustandekommen des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang des Versicherungsscheines oder unserer gesonderten 
Annahmeerklärung zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, 
wenn Sie den Beitrag rechtzeitig gezahlt haben. Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; Ihr 
Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Ebenfalls mit einer Frist von einem Monat können wir Ihren Antrag annehmen. 

 

9. Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Begründung innerhalb von 2 Wochen widerrufen (z. B. Brief, Telefax, 
E-Mail). Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht finden Sie im Antrag. 

 



77150 24/01.2018           Seite 2 von 2 

10. Laufzeit des Vertrages 
Die Vertragsdauer können Sie dem Antrag entnehmen. 
 

11. Beendigung des Vertrages, Kündigungsbedingungen 
Sie oder wir können zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden Verlängerungsjahres den 
Vertrag kündigen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vorher durch Sie oder uns gekündigt wurde. Bei einer Vertragsdauer von 
mehr als 3 Jahren können Sie den Vertrag schon zum Ablauf des 3. Jahres und jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 
Die Kündigung ist wirksam, wenn sie 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner zugegangen ist. 
Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 
 
Der Vertrag kann vorzeitig beendet/gekündigt werden, insbesondere 
• im Versicherungsfall  (von beiden Vertragspartnern) 
• bei Eigentumswechsel  (vom Versicherer und dem Erwerber) 
• bei Obliegenheitsverletzung  (vom Versicherer) 
• bei Risikofortfall    (von beiden Vertragspartnern) 
• im Fall der Beitragsangleichung (unter bestimmten Voraussetzungen; von Ihnen als Versicherungsnehmer) 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu der jeweiligen Versicherung. 
Diese sind in Ihrer Antragsmappe zu finden. 

 

12. Anwendbares Recht 
Auf die vorvertraglichen Beziehungen und auf das Vertragsverhältnis selbst findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 

 

13. Sprachen 
Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher Sprache statt. 

 

14. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren Versicherungsombudsmann e.V. 
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. 
Sie können deshalb innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt unserer Nachricht das kostenlose außergerichtliche 
Schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin 
Tel.: 01804 224424 (0,20 Euro je Anruf/Fax; höchstens 60 Cent je Anruf aus Mobilfunknetzen), Fax: 01804 224425 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. 

 

15. Aufsichtsbehörde 
Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versicherungsangelegenheiten kümmern. Kommt es doch einmal zu 
Meinungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherung 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn; 
Tel.: 0228 4108-0; Fax 0228 4108-1550 
E-Mail: poststelle@bafin.de  
richten. 

 
 

 

mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
mailto:poststelle@bafin.de


Hinweise zum Schutz Ihrer Daten 
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch die Generali Versicherung 
AG und die Ihnen nach dem neuen Datenschutzrecht zustehen-
den Rechte. 
 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Generali Versicherung AG 
Adenauerring 7-11 
81737 München 
Telefon: (089) 5121-0 
Fax: (089) 5121-1000 
E-Mail-Adresse: service.de@generali.com 

 
Unseren Datenschutzbeauftragten  erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz - Datenschutzbeauf-
tragter - oder per E-Mail unter:  
datenschutzbeauftragter@generali.com 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten-
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeb-
lichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen 
auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft ergän-
zen. Diese können Sie im Internet unter 
www.generali.de/ueber-generali/datenschutz/mobility abru-
fen. 
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Ab-
schluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rech-
nungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten 
und wie hoch der Schaden ist. 
  
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versiche-
rungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer pers o-
nenbezogenen Daten nicht möglich .  
 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statisti-
ken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten nutzen wir weiter-
hin für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, 
beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsan-
passung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für 
umfassende Auskunftserteilungen. 
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO. Soweit dafür besondere 
Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesund-
heitsdaten bei Abschluss eines Unfallversicherungsvertra-
ges) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 
Abs. 2 Buchst. a i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir 
Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf 
Grundlage von Art. 9 Abs. 2 Buchst. j DSGVO i. V. m. § 27 
BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungser-

klärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also 
vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der 
Widerruf hat keine Rückwirkung. Er berührt nicht die Rechts-
wirksamkeit der bis zum Eingang des Widerrufes auf der Grund-
lage der vormaligen Einwilligung erfolgten Datenverarbeitung. 
Dies gilt auch für die Rechtswirksamkeit einer bis zum Eingang 
des Widerrufes ergangenen, Sie betreffenden automatisierten 
Einzelfallentscheidung. 
 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte 

sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbeson-

dere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinwei-
sen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-
rungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSG-
VO. 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Dat en 

Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen 
Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es 
erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen 
Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes 
Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser 
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an 
den Rückversicherer nur, soweit dies für die Erfüllung unseres 
Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Um-
fang. Nähere Informationen  können Sie von unseren Rückversi-
cherern erhalten: 
 
Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 München, 
 
Assicurazioni Generali, Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 
Triest, Italien, 
 
General Insurance AG, Theodor-Heuss-Ring 11, 50668 Köln, 
 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Königinstr. 
107, 80802 München, 
 
Pharma-Rückversicherungs-Gemeinschaft, 
Königinstraße 107, 80802 München. 
 
Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten An-
trags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser 
Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, 
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soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Bera-
tung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsan-
gelegenheiten benötigen. 
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unter-
nehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsauf-
gaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen 
zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Grup-
pe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung 
von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, 
zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso 
oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer 
Dienstleisterliste im Internet unter www.generali.de/ueber-
generali/datenschutz/mobility finden Sie die Unternehmen, 
die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 
 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  
 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils 
aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.generali.de/ueber-generali/datenschutz/mobility ent-
nehmen. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 
an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden 
zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozial-
versicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfol-
gungsbehörden). 
 
Dauer der Datenspeicherung  

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (ge-
setzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jah-
ren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenord-
nung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen be-
tragen danach bis zu zehn Jahre.  
 
Ihre Datenschutzrechte 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hin-
aus können Sie eine Berichtigung verlangen, wenn wir un-
richtige Daten zu Ihrer Person gespeichert haben. Ebenso 
haben Sie das Recht, unter Berücksichtigung der Zwecke 
der Verarbeitung die Vervollständigung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu verlangen, wenn wir unvollständige Daten 
gespeichert haben. Zudem können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Ver-
arbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  
 
Widerspruchsrecht 
 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso -
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen.  
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter  
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspr e-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Grün de 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.  

Beschwerderecht 

Sie haben das Recht, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutz-
aufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Daten-
schutzaufsichtsbehörde ist: 
 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Postfach 606 
91511 Ansbach 
 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen not-
wendig ist, fragen wir bei dem Verband der Vereine Creditreform 
e.V., Hellersbergstr. 12, 41460 Neuss, dem Bundesanzeiger 
Verlag GmbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln oder der 
Auskunftei infoscore Cosumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 
Baden-Baden Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen 
Zahlungsverhaltens ab. 

 
Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswi rt-
schaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informati-
onssystem (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 
65205 Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklärung bei der Schaden-
prüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmiss-
brauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener 
Daten mit dem HIS erforderlich. Eine Beschreibung des HIS 
finden Sie im Internet unter www.informa-HIS.de.  
 
Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer  

Um Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen 
und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderli-
chen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit 
dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfol-
gen. 
 
Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt 
die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-
Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt 
wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. 
verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder 
EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 
 
Automatisierte Einzelfallentscheidungen  

Im Rahmen von Entscheidungsfindungen nutzen wir auch auto-
matisierte Prozesse. Ausschließlich automatisierte Entscheidun-
gen im Einzelfall gemäß Art. 22 DSGVO finden jedoch nicht 
statt, wenn die Entscheidung zu einem für Sie nachteiligen Er-
gebnis führen sollte. 
 


